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Presseinformation 27/2018  
  
Gemeinsame Pressemitteilung AMÖ, BGL, BIEK, BWVL, DSLV 
 
Versorgungssicherheit von Wirtschaft und Ver-
brauchern muss gewährleistet bleiben  
 
Die Verbände der Transport- und Logistikwirtschaft betonen diese 
zentrale Forderung in einer gemeinsamen Stellungnahme zur ge-
planten Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 
 
Berlin, 10.12.2018 – Nutzfahrzeuge dienen der in hohem Maße arbeitsteili-
gen Wirtschaft und werden insbesondere zur Versorgung der Verbraucher 
mit Gütern und Waren aller Art eingesetzt. Für die tägliche Belieferung von 
Handel und Gastronomie und privaten Empfängern in Städten muss die 
Transport- und Logistikwirtschaft Fahrzeuge unterschiedlicher Größe einset-
zen. Mit Verhängung erster Dieselfahrverbote in mehreren deutschen Städ-
ten sehen die Verbände der Transport- und Logistikwirtschaft diese Versor-
gung von Wirtschaft und Verbrauchern akut gefährdet. 
 
Die geplante Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist ein guter 
erster Schritt, die Versorgungssicherheit mit Waren in Städten auch zukünf-
tig zu gewährleisten, der allerdings nicht weit genug geht. Nachweislich sind 
EURO V-Nutzfahrzeuge deutlich emissionsärmer als Diesel-Pkw vergleichba-
rer Emissionsklassen. Neben Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro VI müs-
sen daher auch schwere Nutzfahrzeuge mit den Schadstoffklassen Euro V 
und EEV gesetzlich von Fahrverboten ausgenommen werden. Zudem wür-
den so auch die Investitionszyklen der Logistikunternehmen, die ihre Fahr-
zeugflotten turnusmäßig erneuern, berücksichtigt. 
 
Die mögliche Einbeziehung von schweren Nutzfahrzeugen der Schadstoff-
klasse Euro V in Fahrverbote würde mangels marktfähiger und verfügbarer 
Alternativen in diesem Segment zu hohen Beeinträchtigungen der wirt-
schaftlichen Tätigkeit in den Städten führen. Versorgungsengpässe und ge-
gebenenfalls erheblicher Mehrverkehr mit kleineren Nutzfahrzeugen wären 
die Folge. Dadurch würden höhere Schadstoffemissionen und mehr Ver-
kehrslärm in bisher weniger belasteten Stadtbereichen verursacht. Diese ab-
sehbaren Auswirkungen sind nach Auffassung der Verbände unverhältnis-
mäßig. Das Bundesverwaltungsgericht hat gerade im Zusammenhang mit 
Fahrverboten in seiner Entscheidung vom Februar 2018 besonders auf die 
Geltung des Verhältnismäßigkeitsgebotes hingewiesen.  
 
Kritisch beurteilen die Verbände die Beschränkung der geplanten pauschalen 
Ausnahmeregelung auf schwere Kommunalfahrzeuge. Im Wettbewerb ge-
werblicher und kommunaler Unternehmen, insbesondere im Bereich der Ent-
sorgungswirtschaft, käme es zu einer Ungleichbehandlung, die für die Trans-
portbranche nicht hinnehmbar ist. Die wettbewerbliche Ungleichbehandlung 
wird noch dadurch verstärkt, dass Logistikunternehmen anders als Kommu-
nalbetriebe für die Umrüstung oder Neuanschaffung schwerer Nutzfahr-
zeuge größer 7,5 t nicht auf finanzielle Förderungen zugreifen können. Wenn 
das Programm „Saubere Luft in Städten“ wirken soll, müssen auch alle ge-
werblichen Halter profitieren können, so die Forderung der Verbände. 
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Der Bundesverband Paket und Expresslogistik:  
Im 1982 gegründeten Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) sind die führenden An-
bieter für Kurier-, Express- und Paketdienste in Deutschland organisiert: DPD, GLS, GO!, Her-
mes und UPS. Die Mitgliedsunternehmen bieten ihren Kunden eine bundesweit flächendeckende 
Zustellung von der Hallig bis zur Alm. Die Branche realisierte im Jahr 2017 Umsätze in Höhe 
von 19,4 Milliarden Euro und beförderte 3,35 Milliarden Sendungen. 
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